
STADT FRIEDBERG 5 Bebauungsplan Nr. 1, 3. Änderung für das Gebiet "Dickelsmoor" im Stadtteil Derching Begründung   Die Berechnungen zur Gewerbelärmsituation aus den umliegenden Gewerbe- und Indust-rieflächen, dem Verkehrsübungsplatz des ADAC sowie des Verkehrslandeplatzes Augs-burg ergab zur Tagzeit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm, weshalb zur Reduzierung bauliche Schallschutzmaßnahmen vorgeschlagen werden.   Hinweis:  Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weitere Regelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öff-nungszeiten in der Stadt Friedberg, Marienplatz 7, 86316 Friedberg, zu jedermanns Ein-sicht bereitgehalten. Die betreffenden DIN-Vorschriften sind auch archivmäßig hinterlegt bei Deutschen Patentamt.  4 Erschließung, Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasser  An der Erschließungssituation ergeben sich keine Änderungen.  Die Versorgung mit Trinkwasser und Löschwasser für den abwehrenden Brandschutz so-wie der Anschluss an die Abwassersysteme der Stadt Friedberg ist durch die vorhande-nen Versorgungssysteme gesichert. Diese liegen allesamt im Moorweg. Somit ist bei der Teilung von Grundstücken darauf zu achten, dass entsprechende Dienstbarkeiten (Lei-tungsrechte) für die Wasserver- und Abwasserentsorgung bestellt werden. Der Begrün-dung ist in Anlage 1 ein Kanalplan der Stadtwerke Friedberg informatorisch beigefügt. Be-reits bestehend Kanäle verlaufen durch die in der Planzeichnung festgesetzten Baugren-zen. Sollte eine Verlegung der Kanäle erforderlich sein, hat die Kosten der Kostenverur-sacher (Bauherr) zu tragen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen An-gaben hinsichtlich der Lage unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet wer-den. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerech-te Erkundungsmaßnahmen (Suchschlitze, Handschachtung) festzustellen. Abfließendes unverschmutztes Niederschlagswasser ist in Versickerungsanlagen flä-chenhaft über geeignete, bewachsene Oberbodenschichten in das Grundwasser einzulei-ten.  Es ist die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV in der Fas-sung vom 01.01.2000, zuletzt geändert am 01.10.2008), das DWA-Arbeitsblatt A 138 so-wie das Merkblatt DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" zu beachten.  Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. Die Unterlagen sind bei der Stadt Friedberg einzureichen.  5 Denkmalschutz Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-schutzbehörde der Stadt Friedberg oder dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271/8157-38, Fax 08271/8157-50 anzuzeigen (Art. 8 Abs. 1 DSchG). Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die 

STADT FRIEDBERG 6 Bebauungsplan Nr. 1, 3. Änderung für das Gebiet "Dickelsmoor" im Stadtteil Derching Begründung  übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund ei-nes Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Lei-ter der Arbeiten befreit.  Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehör-de die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 DSchG). 6 Schädliche Bodenverunreinigungen und Altlasten Bestehen konkrete Anhaltspunkte bezüglich einer schädlichen Bodenveränderung (z.B. auffällige Verfärbungen, auffälliger Geruch) oder einer Altlast (z.B. künstliche Auffüllungen mit Abfällen) sind diese dem Landratsamt Aichach-Friedberg, Sachgebiet 60, Tel. 08251/92-160 unverzüglich anzuzeigen.  Anlage: - Kanalplan der Stadt Friedberg im Bebauungsplangebiet Stand Juni 2019  Friedberg, den 02.07.2019   Haupt Baureferent 


